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Gemeinde Iffezheim - Beschlussvorlage 

 

TOP:   1.9 

Vorlage Nr.:   1505/2021 

Aktenzeichen: 790.62L01 

Fachbereich:  Rechnungsamt 

Vorlage vom:  29.11.2021 

 

Beratungsfolge Termin  

Gemeinderat 13.12.2021  

 

 

Gegenstand der Vorlage 

Regionaler Gutschein "Iffez-Schein" - Sachstandsbericht 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt den Sachstandsbericht zum „Iffez-Schein“ zur Kenntnis. 

 

 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat wurde in seiner öffentlichen Sitzung vom 14.12.2020 über die im Laufe des 

Jahres 2021 geplante Einführung des „Iffez-Scheins“ informiert. Auf die Beschlussvorlage 

1328/2020 wird verwiesen. 

 

Der Iffez-Schein ist seit Ende März 2021 im Rathaus erhältlich und kann bei 25 Iffezheimer 

Unternehmen und Betrieben eingelöst werden. In den acht Monaten seit dem Verkaufsstart 

bis zum Stichtag 30.11.2021 wurden bislang insgesamt 1.316 Iffez-Scheine verkauft und 

bereits 542 Iffez-Scheine wieder bei der Verwaltung eingelöst.  

 

Die positive Resonanz aus der Bevölkerung übersteigt die Erwartungen der Verwaltung bei 

Weitem. Vor diesem Hintergrund konnte bereits im Herbst 2021 die zweite Auflage des Iffez-

Scheins in Auftrag gegeben werden. 
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Durch die gute Inanspruchnahme des Iffez-Scheins sieht die Verwaltung das Ziel der regio-

nalen Wirtschaftsförderung und Sicherung der Kaufkraft zu Gunsten der Iffezheimer Unter-

nehmen und Betrieben definitiv als erfüllt an. 

 

Da die Vielzahl der Iffezheimer Unternehmen und Betriebe nach wie vor mit den Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, wird sich die Verwaltung auch im Jahr 2022 

mit den am Iffez-Schein teilnehmenden Iffezheimer Unternehmen und Betriebe solidarisch 

zeigen und auf den Einbehalt des 5%-igen Deckungsbeitrags aller im Jahr 2022 eingelösten 

und mit der Gemeinde Iffezheim abgerechneten Gutscheine im Sinne der Wirtschaftsförde-

rung verzichten. Die Vorgehensweise bezüglich des Deckungsbeitrags in den Jahren 2023 ff. 

wird die Verwaltung im Laufe des Jahres 2022 nochmals im Detail erarbeiten und den am 

Iffez-Schein teilnehmenden Iffezheimer Unternehmen und Betrieben rechtzeitig mitteilen.  

 

Zusammenfassend sieht die Verwaltung die Einführung des Iffez-Scheins als gelungen an, 

da mit dem regionalen Gutschein eine wichtige Grundlage für die dauerhafte Unterstützung 

und Sicherung der Iffezheimer Unternehmen und Betriebe geschaffen werden konnte. Vor 

diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, dass der Gemeinderat den Sachstandsbericht und 

die von der Verwaltung geplante weitere Vorgehensweise bezüglich des Iffez-Scheins zur 

Kenntnis nimmt. 
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